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Übersicht 
Entgeltordnung für die Nutzung kommunaler Sporthallen, Sportfreianlagen der Stadt Cottbus 

sowie des Sport- und Freizeitbades „Lagune“ 
 
 
Zur Umsetzung der allgemeinen Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Cottbus vom 
30.06.2011 sollen die Erträge aus der entgeltpflichtigen Nutzung der Sportanlagen erhöht werden.   
Für Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre, Sportler mit Behinderung und für Leistungssportler besteht 
weiterhin die Entgeltbefreiung. 
Die gegenwärtig gültige Entgeltordnung, veröffentlicht im Amtsblatt vom 21.06.2008, wird in den 
Entgelten wie folgt neu gefasst: 
 
 

neu in € 
Nutzungsbereich 

kostendeckend 
€ pro 

m²/Stunde 
alt in € ab 2012 ab 2015 

1. Sporthallen  0,036    
Gemeinnützige Sportvereine, Fachverbände, 
Lehrersportgruppen,   0,015 0,019 0,021 

Sportgruppen ohne Gemeinnützigkeit und von außerhalb  0,03 0,05 0,05 
Kommerzielle, professionelle und freiberufliche und nicht 
sportliche Veranstaltungen (netto)  0,05 0,10 0,10 

     
2. Sportzentrum      
Lausitzarena  0,084 0,015 0,019 0,021 
Turnerhallen  0,061 0,015 0,019 0,021 
Leichtathletikhalle 0,027 0,015 0,019 0,021 
Sportgruppen ohne Gemeinnützigkeit und von außerhalb  0,03 0,05  
siehe Anlage 2     
     
3. Sportfreianlagen  Platz/ Stunde    
Kunstrasen, Kunststoffsportplätze sowie Tennen und 
Naturrasenplätze für Sportvereine der Stadt 
inkl. Umkleide- und Sozialtrakt ohne Beleuchtung 

27,16 10,00 25,00 25,00 

Kunstrasen, Kunststoffsportplätze sowie Tennen und 
Naturrasenplätze für nicht in der Stadt eingetragene 
Vereine, SG ohne Gemeinnützigkeit oder außerhalb 
von Cottbus inkl. Umkleide- und Sozialtrakt und 
ohne Beleuchtung (bei Beleuchtung nach Verbrauch) 

 18,00 30,00 30,00 

Stadionnutzung (Radrennbahn, Leichtathletikstadion)  

6,5 % 
von den 
Einnah

men 

10 % 
von den 
Einnah

men 

10 % 
von den 
Einnah

men 
     

4. Lagune 25m Bahn/ 
Stunde    

Erwachsene 29,85 €  (30 €) 15,00 25,00 25,00 
Mischgruppen  7,50 15,00 15,00 
 
Die Bezeichnung Mischgruppe in der Lagune ist dann zutreffend, wenn mindestens 50 % der 
Teilnehmer Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind. Die Kontrolle über die Einhaltung dieser 
Differenzierung obliegt der Geschäftsführung der Lagune. 
 
(rot/unterstrichen: Vorschlag des Stadtsportbundes Cottbus e.V. nach Abstimmung mit 40 Vereinen) 


